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RS OGH 1976/3/24 9Os90/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1976

Norm

StGB §297 Abs2

Rechtssatz

Freiwilligkeit der Beseitigung der Gefahr durch Widerruf der Beschuldigung ist nicht deshalb zu verneinen, weil der

Täter (= Verleumdende) selbst wegen Verdachtes der Tatbegehung vorläu;g in Verwahrung genommen war (eine Haft

hat nicht die Funktion eines Geständniszwanges).
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